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Antwort 
 
der Landesregierung 

auf die Kleine Anfrage 508 vom 6. November 2017 
der Abgeordneten Lisa Kapteinat   SPD 
Drucksache 17/1109 
 
 
Förderung baulicher Maßnahmen in Tierheimen 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage  
 
Zur Förderung baulicher Maßnahmen in Tierheimen gewährt das Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz von Nordrhein-Westfalen bisher Zuwendungen bis zu 80.000€ pro 
Baumaßnahme. Um eine Zuwendung zu erhalten ist bisher eine gültige Erlaubnis gemäß § 11 
Abs. 1 Nr. 2 TierSchG nötig. Diese Förderrichtlinie läuft zum 31.12.2017 aus. 
 
 
Die Ministerin für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz hat die Kleine 
Anfrage 508 mit Schreiben vom 24. November 2017 namens der Landesregierung beantwor-
tet.  
 
 
1. Plant die Landesregierung auch weiterhin eine Förderung von Tierheimen in einem 

ähnlichen Rahmen? 
 
Die Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung baulicher Maßnahmen in 
Tierheimen soll bis zum 31.12.2022 nicht gekürzt und mit unveränderten Fördervoraussetzun-
gen verlängert werden. Ein entsprechendes Veröffentlichungsersuchen an das Ministerium 
des Innern ist bereits auf dem Dienstweg. Die Veröffentlichung wird in Kürze erfolgen. 
 
 
2. Beabsichtigt die Landesregierung bei einer neuen Förderrichtlinie auch Tierheime 

zu fördern, wenn eine gültige Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 TierSchG noch 
nicht vorliegt, jedoch mit dieser geplanten Baumaßnahme eine derartige Erlaubnis 
erteilt wird? 

 
Die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen für eine Förderung haben sich nicht geändert. Eine 
gültige Erlaubnis gemäß § 11 Abs. 1 Nr. 2 Tierschutzgesetz (TierSchG) muss vorhanden sein. 
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3. Wird eine generelle Vereinfachung und Entbürokratisierung dieses Prozesses an-
gestrebt?  

 
Nach Auskunft des Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-West-
falen (LANUV) ist das LANUV als Bewilligungsbehörde stets bemüht, im Rahmen der rechtli-
chen Vorgaben alle Fördermaßnahmen so unbürokratisch und einfach wie möglich abzuwi-
ckeln. Es ist nicht bekannt, worin der in der Anfrage benannte Bedarf für Vereinfachung und 
Entbürokratisierung bestehen soll. 
 


